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baß jebeS 9JèitgIieb monatlich einen burhfhnittlichen Sage§=

berbienft eingaîjlt, wogegen im ©rfranfungëfad ein balbeë

3af)r lang innert 3al)re§frift bem Patienten ber ordentliche
SBohenoerbienft ausgerichtet wirb nebfi Vergütung ber §eils
mittel unb Slrjtfoften, biefe leßtern and) an bie franfen nidd»
erwerbenden gamilienglieber.)

Sie ©enußberedpigung ber erwerbenben Slitglieber foil
fidö im Kranf'heitSfad erftreden auf gabbing be§ orbentlidjen
SageeoerbienfteS (für bie Söerftage) nah Slaßgabe ber monat=

liefen ©inphlung, fowie non Heilmitteln nnb Slrätfoften, ade§

minbeften§ für bie Sauer eines SterteljahreS. Slehr al§
7 gr. Kranfengelb per SBerftag wirb nicht bephlt. ®ê fod
übrig'nê ben Kranfenfaffen freigeftedt bleiben, nur *4 ober

% be§ Sageëberbienfteë als Kranfengelb feftgufe^en.
Slu§ Sermögen lebenbe Serfonen phlen für fidf) unb

ihre Singehörigen im 23er£)altni§ ifjreô täglichen ©infommenS
ba§ 58etreffni§ für Slrpfoften nnb Heilmittel in bie Kaffe.

gür itnbermögenbe Sente, b. h- foldje, bie bie Seiträge nidjt
aufbringen fönnen, phlen bie ©emeiuben, unter ebentueder

StaatSunterftüßung, bie nâtnlicfjen Seireffniffe, wie fieb bann

audi bie ©enußberehtigung biefer beiben Kategorien bon 2Tîit=

giiebern nur auf Vergütung ber Slrgtfoften unb ber Heilmittel
erftredt.

3eber Sefer wirb auf ben erften Slid bie prattifdje Seite
biefeS neuen unb einfachen SrojefteS erfennen unb e§ ift gar
niebt unmöglich, bafs fpäter ein Kompromiß ungefähr in
biefem Sinn unb auf oerfidjerung§fed)nifd)er ©runblage p=
ftanbe fommt, wenn ba§ Soif bie ©reulih'fhe Utopie bachab

gefdiidt hat unb oieUeidft auch ber fÇorret'fcHe ©ntwurf in
ber SotfSabftimmnng nicht bie Mehrheit erlangt.

S er ^atent=9MûU=6emeiit (^(Sentent)
ift ber befte unb billigfte ©rfaß für Slei, ßement, Schwefel tc.
unb baper bon größtem SBerie für ©ifenbafjnen, Slafhinen=
fabrifen, ©ießereien, Sauunternehmer, ©leftrijitdigwerfe,
Slüljlebaumerfftätten, Sdjloffereien :c.

goj>Sletalt=®ement fchmiljt bei geringerer Hifce ®ie Slei,
ftiefet bünnflüffig wie SBaffer in bie Ileinften Södjer ober

Spalten, erhärtet febr rafh unb muß nicht berftemmt ober

eingetrieben Werben; er befißt bie überaus wichtige, fonft bei

feinem anbern, p ähnlichen Steden berwenbbaren Slaterial
borfommenbe ©igenfdjaft, fich beim ©rfalten auèpbehnen
unb wiberftebt ber ©inwirfung bon geudjtigfeit, Säuren unb
Seien bodfommen. goj>Sletad--©ement haftet mit a b

foluter Säbigfeit an Stein, Slauerwerf, H0I3
unb e t a 11 unb par nicht blo§ borübergebenb, fonbern
bauernb unb mit folcßer Krnft, baß eë anders als in fleinen
Stüden nicht losgemacht werben fann. Kein anbereS Sla=
terial hält auch nur halb fo feft wie Sletad=6ement. gop=
Sletad=ßement ift fed^Smal ausgiebiger als Slei. ®S ift
beSbalb unb in Serüdfichtigung feiner unübertroffenen ©igen*
fdjaften, entfchieben ba§ bidigfte aller p ähnlichen Steden
bienenben Materialien. SaS fpeaififhe ©ewicht beträgt nur
2 ftatt wie bei Slei 11,5. goj>Sletad= ßement wirb in Statten
bon 30 X 30 x 5 ©entimeter geliefert. Hattbert Statten
wiegen circa 1000 Kilo 4,o Kubifmeter. gop=Sletads
ßement fann in ungäfjligen gäden wertbode Serwenbung
finben. ©ang befonberS bewährt bat eS fich pm Seranfern
ober Sefeftigen bon fdjweren Slafdjinen, eifernen Säulen,
eiferner. Srägern, eifernen Sporen unb ©elänbern, bon SBeden*

lagern unb bon ©ußftüden ader Slrt in Stein, Slauerwerf
unb ©ufj.

güijjerorbeutliiljt D tettjle Iei|tet PîM-(!fomeitt beim
Jltpariewtt nnb fUttlflliliimn tum itnfplib gemaripneit
itttii gehorfienen Ittardjiueufmibautrtttru, ^abriltmaurru,
gieUrrgtmtûtett, gnttttmtfüjüdjtm rtr.

3n ftüffigem guftanbe in bie Siffe ober Spalten einge=

goffen, Perbinbet eS bie Slauerteile in fo fotiber SBeife, baß

biefelben nachher wie aus einem Slod gegoffen erfiheinen.
Slit Sletad=ßement fonfolibierte Slafchinenfunbamente laffett
feine Sibrationen mehr su.

gop--Sletad=ßement berwenbeu Saumeifter mit Süßen

pr Sistierung bon gunbamentmauern gegen geuhtigfeit.
'

fÇiir ©ießereien bient gopjSletad=ßement pm SluSbeffern
fchabljafter ©ußftüde. ®S haftet beffer als irgenb ein anbereS
Slaterial uttb wirb, oermöge feiner ©igenfdfaft, fich beim
©rfalten auSjubehnen, nie loder. ®urdj Safpeltt ober 2tb=

fchaben fann eine ganj glatte Dbetflädie bergeftedt werben.
Sefonbere Sorteile bietet er bei ber Konftruftion guß=

eiferner Sd)mung= unb Segmenträber, pm SluSfiiden ber
Segmentfngen unb pm ©infttten ber Slrme. ferner gum
Serbinben oon Slnffenröbren bei ©aS= unb SSafferleitungen.
®r übertrifft hier Slei nicht nur wegen feiner Sidigfeit,
fonbern auch wegen feiner ber ©rbbewegnng nadjgebenben
©laftigität.

gop»Sletad=ßement wirb bon ben erften ©Ieftrisität§=
firmen mit beftem ©rfolge beim Sefeftigen bon Sfolatoren
berwenbet.

Sie Sehanblung beS gop'Sletad'Kement ift eine äußerft
einfache: Sie Statten werben in fleine Stüde prfhlagen,
in einem eifernen Keffel auf ein gelinbeS g-euer gefegt unb
unter pitweifem Umrühren pm Schmelzen gebraht. ®ie
Slaffe wirb berwenbet, fobatb fie bünnflüffig ift. Sft fie in
p großer Htfee bid geworben, fo nehme man ben Keffel
00m gfeuer, wobei fie buich Umrühren mit einem ©ifenftab
cn Wenigen Slinuten bünnflüffig Wie SBaffer wirb. Sodte
bie fdjmelpnbe Slaffe bnrh fli'bße Hihe fangen,
fo fann bieS burdj Segießen mit SBaffer rafh befeitigt
werben. ®urdi Umlegen bon Sebm fann ber Serluft bon
überfließendem Sletad berhinbert werben.

Seim SluSbeffern bon fchabbaften ©ußftüden müffen
leßtere etwas warm gemacht werben.

®iefer ßement wirb in bieten ber größten fdiweigerifcfjen
©tabliffemente (3. S. in ber Hauptwerfftätte ber S. 0. B.
in Dlten, ©ebrüber Sulpr in SBinfertbuo 2c.) feit Sabren
mit beftem ©rfolge angemenbet. $ie SejugSquede ift bie

girma H auf er n. 60., H"1diengr. 68.

Serbanbélue[en.
Sie Slaurer in $»nd)- Slm 16. b§.

berfammelten fih ungefähr 350 Slanrer
unb Hanblanger bon 3ärid) Sur @nt=

gegennabme beS SerihteS ber Sleifter
unb pr weitern Sefddußfaffung. Sie
Arbeiter hatten in einem Schreiben
mitgeteilt, baß e§ ihnen bei ben gegen=
wärtigen SebenSmittelpreifen unb ben

teuren SSohnungeu unmöglich fei, mit
bem fleinen Sohne auSpfommen, um
fo weniger, als fie ja nicht wäfjrenb
ber ganpn SahreSpit arbeiten fönnten.

Sie haben au bie Sleifter bie gorberung geftedt, eS möhte
bie phnftünbige SlrbeitSjeit eingeführt unb ftrifte burdjgeführt
werben, gerner man möhte ben Sohn um 50 Kp. erhöhen,

unb, wo immer möglich, hie Slfforbarbeit abfhaffen. Sie
Sleifter antworteten auf biefe Segehren, baß eS ihnen pr
3eit unmöglich fei, eine enbgültige âlntwort p erteilen. im
Hinblid auf bie Sohnbewegung im gefamten Sauhanbwerf.
Sie müßten borerft mit ben Sleiftern anderer Saugewerfe
noh Südfprahe nehmen. 3n einer Soroerfammlung jwifhen
bem Sorftanbe ber Slrbeiter unb ben Sleiftern pigten fih
bie leßtern nidjt abgeneigt, auf bie gorberungen ber Slrbeiter
einptreten, unb e§ würbe baher geftern nah einer lebhaften
Siêfuffion befhloffen, niht mutwidig einen Streif bom

3aune p reißen, fonbern in einem ^weiten Schreiben bie

Sleifter aufpforbern, bi§ SienStag abenb eine enbgültige
Stntwort 31t geben. 3e nah bem 3nhalte biefer Slntwort
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daß jedes Mitglied monatlich einen durchschnittlichen Tages-
verdienst einzahlt, wogegen im Erkrankungsfall ein halbes

Jahr lang innen Jahresfrist dem Patienten der ordentliche
Wochenverdienst ausgerichtet wird nebst Vergütung der Heil-
Mittel und Arztkosten, diese letztern auch an die kranken nicht-
erwerbenden Familienglieder.)

Die Genußberechtignng der erwerbenden Mitglieder soll
sich im Krankheitsfall erstrecken ans Zahlung des ordentlichen
Tagesverdienstes (für die Werktage) nach Maßgabe der monat-
lichen Einzahlung, sowie von Heilmitteln und Arztkosten, alles
mindestens für die Dauer eines Vierteljahres. Mehr als
7 Fr. Krankengeld per Werktag wird nicht bezahlt. Es soll

übrigens den Krankenkassen freigestellt bleiben, nur ^ oder

2/4 des Tagesverdienstes als Krankengeld festzusetzen.

Aus Vermögen lebende Personen zahlen für sich und

ihre Angehörigen im Verhältnis ihres täglichen Einkommens
das Betreffnis für Arztkosten und Heilmittel in die Kasse.

Für unvermögende Leute, d. h. solche, die die Beiträge nicht

aufbringen können, zahlen die Gemeinden, unter eventueller

Staatsunterstützung, die nämlichen Betreffnisse, wie sich dann

auch die Genußberechtigung dieser beiden Kategorien von Mit-
gliedern nur auf Vergütung der Arztkosten und der Heilmittel
erstreckt.

Jeder Leser wird auf den ersten Blick die praktische Seite
dieses neuen und einfachen Projektes erkennen und es ist gar
nicht unmöglich, daß später ein Kompromiß ungefähr in
diesem Sinn und auf versicherungstechnischer Grundlage zu-
stände kommt, wenn das Volk die Greulich'sche Utopie bachab

geschickt hat und vielleicht auch der Forrer'sche Entwurf in
der Volksabstimmung nicht die Mehrheit erlangt.

Ter Patent-Metall-Cement (Fox-Cement)

ist der beste und billigste Ersatz für Blei, Cement, Schwefel zc.

und daher von größtem Werte für Eisenbahnen, Maschinen-
fabriken, Gießereien, Bauunternehmer, Elektrizitäiswerkc,
Mühlebauwerkstätten, Schlossereien zc.

Fox-Metall-Cement schmilzt bei geringerer Hitze wie Blei,
fließt dünnflüssig wie Wasser in die kleinsten Löcher oder

Spalten, erhärtet sehr rasch und muß nicht verstemmt oder

eingetrieben werden; er besitzt die überaus wichtige, sonst bei

keinem andern, zu ähnlichen Zwecken verwendbaren Material
vorkommende Eigenschaft, sich beim Erkalten auszudehnen
und widersteht der Einwirkung von Feuchtigkeit, Säuren und
Oelen vollkommen. Fox-Metall-Cement haftet mit ab-
soluter Zähigkeit an Stein, Mauerwerk, Holz
und Metall und zwar nicht blos vorübergehend, sondern
dauernd und mit solcher Krnft, daß es anders als in kleinen
Stücken nicht losgemacht werden kann. Kein anderes Ma-
terial hält auch nur halb so fest wie Metall-Cement. Fox-
Metall-Cement ist sechsmal ausgiebiger als Blei. Es ist

deshalb und in Berücksichtigung seiner unübertroffenen Eigen-
schaffen, entschieden das billigste aller zu ähnlichen Zwecken
dienenden Materialien. Das spezifische Gewicht beträgt nur
2 statt wie bei Blei 11,g. Fox-Metall-Cement wird in Platten
von 30 X 30 X 5 Centimeter geliefert. Hundert Platten
wiegen circa 1000 Kilo — 4,« Kubikmeter. Fox-Metall-
Cement kann in unzähligen Fällen wertvolle Verwendung
finden. Ganz besonders bewährt hat es sich zum Verankern
oder Befestigen von schweren Maschinen, eisernen Säulen,
eiserner. Trägern, eisernen Thoren und Geländern, von Wellen-
lagern und von Gußstücken aller Art in Stein, Mauerwerk
und Guß.

Außerordentliche Dienste leistet Metall-Cement beim
Reparieren und Konsolidieren von unsolid gewordenen
und geborstenen Maschinenfundamenten, Labrikmauern,
Kellergemölben, Krnnnenschächten etc.

In flüssigem Zustande in die Risse oder Spalten einge-
gössen, verbindet es die Mauerteile in so solider Weise, daß

dieselben nachher wie aus einem Block gegossen erscheinen.
Mit Metall-Cement konsolidierte Maschinenfundamente lassen
keine Vibrationen mehr zu.

Fox-Metall-Cement verwenden Banmeister mit Nutzen
zur Isolierung von Fundamentmauern gegen Feuchtigkeit.

'

Für Gießereien dient Fox-Metall-Cement zum Ausbessern
schadhafter Gußstücke. Es haftet besser als irgend ein anderes
Material und wird, vermöge seiner Eigenschaft, sich beim
Erkalten auszudehnen, nie locker. Durch Raspeln oder Ab-
schaben kann eine ganz glatte Oberfläche hergestellt werden.

Besondere Vorteile bietet er bei der Konstruktion guß-
eiserner Schwung- und Segmenträder, zum Ausfüllen der
Segmentfugen und zum Einkitten der Arme. Ferner zum
Verbinden von Muffenröhren bei Gas- und Wasserleitungen.
Er übertrifft hier Blei nicht nur wegen seiner Billigkeit,
sondern auch wegen seiner der Erdbewegung nachgebenden
Elastizität.

Fox-Metall-Cement wird von den ersten Elektrizitäts-
firmen mit bestem Erfolge beim Befestigen von Isolatoren
verwendet.

Die Behandlung des Fox-Metall-Cement ist eine äußerst
einfache: Die Platten werden in kleine Stücke zerschlagen,
in einem eisernen Kessel auf ein gelindes Feuer gesetzt und
unter zeitweisem Umrühren zum Schmelzen gebracht. Die
Masse wird verwendet, sobald sie dünnflüssig ist. Ist sie in
zu großer Hitze dick geworden, so nehme man den Kessel

vom Feuer, wobei sie durch Umrühren mit einem Eisenstab
m wenigen Minuten dünnflüssig wie Wasser wird. Sollte
die schmelzende Masse durch zu große Hitze Feuer fangen,
so kann dies durch Begießen mit Wasser rasch beseitigt
werden. Durch Umlegen von Lehm kann der Verlust von
überfließendem Metall verhindert werden.

Beim Ausbessern von schadhaften Gußstücken müssen

letztere etwas warm gemacht werden.

Dieser Cement wird in vielen der größten schweizerischen

Etablissemente (z. B. in der Hauptwerkstätte der 3. O. L.
in Ölten, Gebrüder Sulzer in Winterthur zc.) seit Jahren
mit bestem Erfolge angewendet. Die Bezugsquelle ist die

Firma H aus er u. Co., Zürich, Hirschengr. 68.

Verbandswesen.
Die Maurer in Zürich. Am 16. ds.

versammelten sich ungefähr 330 Maurer
und Handlanger von Zürich zur Ent-
gegennahme des Berichtes der Meister
und zur weitern Beschlußfassung. Die
Arbeiter hatten in einem Schreiben
mitgeteilt, daß es ihnen bei den gegen-
wältigen Lebensmittelpreisen und den

teuren Wohnungen unmöglich sei, mit
dem kleinen Lohne auszukommen, um
so weniger, als sie ja nicht während
der ganzen Jahreszeit arbeiten könnten.

Sie haben an die Meister die Forderung gestellt, es möchte
die zehnstündige Arbeitszeit eingeführt und strikte durchgeführt
werden. Ferner man möchte den Lohn um 50 Rp. erhöhen,

und, wo immer möglich, die Akkordarbeit abschaffen. Die
Meister antworteten auf diese Begehren, daß es ihnen zur
Zeit unmöglich sei, eine endgültige Antwort zu erteilen im
Hinblick auf die Lohnbewegung im gesamten Bauhandwerk.
Sie müßten vorerst mit den Meistern anderer Baugewerke
noch Rücksprache nehmen. In einer Vorversammlung zwischen
dem Vorstande der Arbeiter und den Meistern zeigten sich

die letztern nicht abgeneigt, auf die Forderungen der Arbeiter
einzutreten, und es wurde daher gestern nach einer lebhaften
Diskussion beschlossen, nicht mutwillig einen Streik vom
Zaune zu reißen, sondern in einem zweiten Schreiben die

Meister aufzufordern, bis Dienstag abend eine endgültige
Antwort zu geben. Je nach dem Inhalte dieser Antwort
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foiïen bann in einer gtoeiten Serfammlung bie weiteren ©fritte
beraten werben.

®ic Schreiner in ^ftridQ. ®er
„Sorftanb ber ©Cbreitcergemerffcbaft
in 3üricb" erläfet in ber in £am=
burg erfdjeinenben ,,^oIgarbeiter=
Leitung" (Organ beg beutfd^en

@olprbeiterberbanbeg nnb beffen

tranfenfaffen) folgenben Slufruf:
„Sichtung, ©freiner! 3upg nach

3üricb (©djweij) ift Wegen bebor*

ftebenber Sobnbemegung fernp*
halten. ®er Sorftanb ber ©tbreiner*

gemerffcbaft in 3""#-
®araug gebt beutlidj berbor, baft ber 3Jtaler* u. ©ipfer«

fireif nur ber SInfang born großen geplanten Kampfe ift.
®ie Sfteifter ibrerfeitg bürften fofort aucb alle traft p*
fammennebmen, um einig bapfteben.

Sobnbewegung in 3öritfj. ®ie
31 m m e r I e u t e fanben fidj lebten

"
©onntag 350 SJIantt ftarf pfammen.
®er Sorftanb legte einen neuen ®arif
mit 13 gorberungen bor. ©g werbe

oerlangt: 1. ®ie neunftünbigeStrbeitg*
geit in ben Sommermonaten, unb

biejenige bon 8 ©tunben im Stinter.
2. ©in ©tunbenlobn bon 60 Stg.
mit 50 % 3ufcblng bei Ueberarbeitg*
geit unb für Stafferarbeit unb SIrbeit

außerhalb beg ©tabtgebieteg. 3. ®ie
SJÎeifter foüen bie Strbeiter nur bom gacbbereingnachmeig*
bureau befteEen fönnen. 1. ®ie ©infübrung bon gemerb*
lieben ©cbiebëgericbten. 5. freigäbe beg 1. 3Jtai. ®ie Ser*
fammlung ertlärte fi<h mit ben fämtlicbeu anfgeftellten fßo*

ftulaten einberftanben. ©g würbe befibloffen, bem SJleifter*
berein unb bem ©tabtrat ein ©pemplar beg ®arifg p über*
fenben in ber Hoffnung, baß ber ©tabtrat buret) fein ®a=

gtoifctjentreten eine gütige Serftänbigung berbeifubren tonnte,
©in ©treif foU nur in bem gab eintreten, baß bag mit
ben llnterbanblungen mit bem 3Jteifterberein beauftragte
Sunbegfomitee teitte 3u0sftänbniffe erwirten tonnte. ®en
Solieren wirb bie Beteiligung am ©treit freigefteHt unter
ber Sebingung, baß fie im gälte ber Slidjtbeteiligung feine

3immermann§arbeit berriebten bürfen.

Sobnbcrocgung in Qiirttfj. Heber ben ©onntag fanben
etwa gtüölf berfebiebene SIrbeiteroerfammlungen pr Sefpredpng
ber gegenwärtigen Sobnbemegung ftatt; fo fpecieüe Ser*
fammlungen ber ©<breiner, ©lafer, ©rbarbeiter, ©ipfer,
§afner, ©dfloffer, 3tmmerleute, ßementarbeiter, ©attler,
Brauer, Schuhmacher u. f. w. ©ine allgemeine Bolf3ber=
fammlung pr Sefpredjung beg 3Jlalerftreifg unb feiner Be=

beutnng für bag arbeitenbe Bolt war auf SKontag einberufen.

©ipfer unb SJiafcr in 23cm. ®er
Borftanb beg ©ipfer* unb 3Merfach=
bereing teilt mit: ®ie ©ipfer unb
i'îaler bon Bern baben borleßten
3JttttmoCb wieder eine öffentlidbe Ser*
fammlung abgebalten. ®er ©aal beg

Slefiaurant Slirchenfelb war bon gtrfa
200 3Jîann befeßt. golgenbe Siefo*
tutton würbe einftimmig bon ben

©ipfern unb 3)lalern gefaxt: „®ie
Serfammlung ber ©ipfer unb 3Jlaler

bon Sern befdbttefet niibt in ben ©treif einptreten, weil bie

augenblicftidbe Situation für eine erfolgreiche ®urdbfübrung
begfelben nicht günftig ift. ®ie Serfammlung proteftiert aber
energifcb gegen bag bom ïlteifterberein ber Slrbeiterfchaft ein*

feitig aufgebrungene Sleglement. ®ie Siegelung ber Slrbeitg*
bebingungen foU, wie eg eines republifanifeben ©emeinwefeng

eingig würbig ift, bureb gegenfeitige Berftänbigung jmifdjen
Slrbeitgebern unb Strbeitnebmern erfolgen.

23au=ßljromf.
Schwei,f. tparlantcntêgebaubc. ®er Sunbegrat beftbloß

einftimmig geftba'.ten am Sefdjluß betreffenb ©rfteüung beg

Sarlamentggebäubeg, ba babureb bag ©leidjgewicht in ben

Sunbegßnanjen nicht geftört werbe.

Kirchenbauten. 3n ber Serfammlung ber fatbolifeben
Kirchgenoffen bon Siorfcbad) im ©ignalfaat oom leßten
©onntag wieg tant „Oftfc^tpeig. Stodbenblatt" §r. SIrchiteft
tparbegger bie fftläne unb bag 3Jtobell ber „gugenbfirebe"
bor, folche in eingebenbfter Steife erläuternb. ®er Sau wirb
355,000 gr. toften unb fott ber gonb biefür mit ©dpß
beg Slechnunggfabreg am 1. guli nädjftbin fieb auf etwa
108,000 gr. belaufen. ®ie Serfammlung war bem borge*
legten projette günftig geftimmt unb bürfte ber Sau, fofern
ein Slnteben mit einem etwag mäßigen 3wgfuß erhältlich
märe unb bie bisherigen ©innabmgguetten nicht berfiegen,
in nic^t aEp ferner 3Ht in Singriff genommen werben.

— ©ine Serfammtung bon Kirdjgenoffen ber Kirch*
gemeinbe Stiebifon befdjloß, bie Unterfchriftenfammlung
für Stieberaufbebung beg Sefcbluffeg ber lebten Kirchgemeinbe
betr. Umbau ber jeßigen Kirdje mit einem Koftenaufmanb
bon 120,000 gr. an £unb p nehmen. ®te gnitianten be*

abfidbtigen, ben Sau einer neuen Kirche im toftenbetrage
bon 300,000 big 400,000 gr. auf bem Siebbügel p be*

antragen.

Kirchcnbaute. ®ie ©emeinbe Sinbau (3üricb) befd)Ioß
bie ©rbauung einer neuen Kirche im Koftenboranfcblage bon
65,000 gr.

®ag alte Sicfeïtorium beb 23erner ^rcbigerïloftcrê,
in bem einft Sßäpfte unb Könige tafelten, ift gegenwärtig im
Umbau begriffen, ba eine meebanifebe Sebrwerfftätte barin
untergebracht werben foil, ©g finb barin beim Sau alte
gregfen bloSgelegt werben, Silbniffe berühmter ®ominifaner,
©jenen aug bem Sehen beg bl. ®ominifug, fowieeineiölabonna,
aUeg aug bem Sabre 1498. 2)lan Wirb bon ben ©d)ilbereien
für bag btftorifcbe SHufeum bon Sern genaue Kopien nehmen.

®aë Sicferboir ber neuen Böafferöcrfovguttß Siamanö*
born wirb 800,000 Siter SBaffer faffen.

Söafferberforgungcn. © db u IS bat befchloffen, ein
§bbrantenneh p erfteUen. ®ie Slnlage ift Peranfcblagt p
70,000 gr. ®er Sefchlu^ würbe mit 3meibritteI*3Jlebrbeit
gefaxt.

— 3)1 otlig bat mit ©inmut befchloffen, bag auf
135,000 gr. bübgetierte SBafferberforgunggwert augpfübren.

— St a m f e n. ®ie Seitung ber Sauarbeiten für bie

Sßafferberforgung in Stamfen ift ^errn Sofebarb, Sttgeuieur
in 3üricb, übertragen werben.

SBaffcrPcrforgunggforporation Söottwil „rechts bon
ber ®bur." Stach ben bon gngemeur Sfürfteiner in @t. ©allen
ausgearbeiteten Sßlänen nebft ©utachten finb bie Soften beg

Unternebmeng auf 160,000 gr. beranfcblagt. 3Kan hofft
400—500 SJÎinutenliter Staffer ju erhalten. ®ag Steferboir
foü 800,000 Siter 2Baffer faffen. §pbranten finb 40 bor*
gefeben. Som Staat unb bon ber politifeben ©emeinbe hofft
man Seiträge p erhalten. SlUfäHig überpffigeg Staffer ift
p te^nifchen 3aw&n abzugeben.

^erïc^ieïicnc».

Stirdjcr latitonalc ©ewcvbcaugftcHung. Snfolge ber

grofeen Staumbebürfniffe müffeu noch berfchiebene weitere
Slnbauten an bie Slugfteüunggballen pr ©rrihtung gelangen.

3ablreicbe nachträglich eingelaufene Snmelbungen bon
SlugfteHern fonnten wegen Sßlahmangel feine SerücffiCbtigung -

mehr finben. ®er ©tabtrat bat nunmehr bepitio genehmigt,
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sollen dann in einer zweiten Versammlung die weiteren Schritte
beraten werden.

Die Schreiner in Zürich. Der
„Vorstand der Schreinergewerkschaft
in Zürich" erläßt in der in Ham-
burg erscheinenden „Holzarbeiter-
Zeitung" (Organ des deutschen

Holzarbeiterverbandes und dessen

Krankenkassen) folgenden Aufruf:
„Achtung, Schreiner! Zuzug nach

Zürich (Schweiz) ist wegen bevor-
stehender Lohnbewegung fernzu-
halten. DerVorstand der Schreiner-

gewerkschaft in Zürich.
Daraus geht deutlich hervor, daß der Maler- u. Gipser-

streik nur der Anfang vom großen geplanten Kampfe ist.

Die Meister ihrerseits dürften sofort auch alle Kraft zu-
sammennehmen, um einig dazustehen.

Lohnbewegung in Zürich. Die
Zimmerleute fanden sich letzten

>

Sonntag 350 Mann stark zusammen.
Der Vorstand legte einen neuen Tarif
mit 13 Forderungen vor. Es werde

verlangt: 1. Die neunstündige Arbeits-
zeit in den Sommermonaten, und

diejenige von 8 Stunden im Winter.
2. Ein Stundenlohn von 60 Cts.
mit 50 °/g Zuschlag bei Ueberarbeits-
zeit und für Wasserarbeit und Arbeit
außerhalb des Stadtgebietes. 3. Die

Meister sollen die Arbeiter nur vom Fachvereinsnachweis-
bureau bestellen können. 4. Die Einführung von gewerb-
lichen Schiedsgerichten. 5. Freigabe des 1. Mai. Die Ver-
sammlung erklärte sich mit den sämtlichen aufgestellten Po-
stulaten einverstanden. Es wurde beschlossen, dem Meister-
verein und dem Stadtrat ein Exemplar des Tarifs zu über-
senden in der Hoffnung, daß der Stadtrat durch sein Da-
zwischentreten eine gütige Verständigung herbeiführen könnte.

Ein Streik soll nur in dem Fall eintreten, daß das mit
den Unterhandlungen mit dem Meisterverein beauftragte
Bundeskomitee keine Zugeständnisse erwirken könnte. Den
Polieren wird die Beteiligung am Streik freigestellt unter
der Bedingung, daß sie im Falle der Nichtbeteiligung keine

Zimmermannsarbeit verrichten dürfen.

Lohnbewegung in Zürich. Ueber den Sonntag fanden
etwa zwölf verschiedene Arbeiterversammlungen zur Besprechung
der gegenwärtigen Lohnbewegung statt; so specielle Ver-
sammlungen der Schreiner, Glaser, Erdarbeiter, Gipser,
Hafner, Schlosser, Zimmerleute, Cementarbeiter, Sattler,
Brauer, Schuhmacher u. s. w. Eine allgemeine Volksver-
sammlung zur Besprechung des Malerstreiks und seiner Be-
deutung für das arbeitende Volk war auf Montag einberufen.

Gipser und Maler in Bern. Der
Vorstand des Gipser- und Malerfach-
Vereins teilt mit: Die Gipser und
Maler von Bern haben vorletzten
Mittwoch wieder eine öffentliche Ver-
sammlung abgehalten. Der Saal des

Restaurant Kirchenfeld war von zirka
200 Mann besetzt. Folgende Reso-
lution wurde einstimmig von den

Gipsern und Malern gefaßt: „Die
Versammlung der Gipser und Maler

von Bern beschließt nicht in den Streik einzutreten, weil die

augenblickliche Situation für eine erfolgreiche Durchführung
desselben nicht günstig ist. Die Versammlung protestiert aber
energisch gegen das vom Meisterverein der Arbeiterschaft ein-
seitig aufgedrungene Reglement. Die Regelung der Arbeits-
öedingungen soll, wie es eines republikanischen Gemeinwesens

einzig würdig ist, durch gegenseitige Verständigung zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern erfolgen.

Bau-Chronik.
Schweiz. Parlamcntsgebäude. Der Bundesrat beschloß

einstimmig Festhalten am Beschluß betreffend Erstellung des

Parlamentsgcbäudes, da dadurch das Gleichgewicht in den

Bundesfinanzen nicht gestört werde.

Kirchenbauten. In der Versammlung der katholischen
Kirchgenossen von Rorschach im Signalsaal vom letzten
Sonntag wies laut „Ostschweiz. Wochenblatt" Hr. Architekt
Hardegger die Pläne und das Modell der „Jugendkirche"
vor, solche in eingehendster Weise erläuternd. Der Bau wird
355,000 Fr. losten und soll der Fond hiefür mit Schluß
des Rechnungsjahres am 1. Juli nächsthin sich auf etwa
108,000 Fr. belaufen. Die Versammlung war dem vorge-
legten Projekte günstig gestimmt und dürfte der Bau, sofern
ein Anlehen mit einem etwas mäßigen Zinsfuß erhältlich
wäre und die bisherigen Einnahmsquellen nicht versiegen,
in nicht allzu ferner Zeit in Angriff genommen werden.

— Eine Versammlung von Kirchgenossen der Kirch-
gemeinde Wiedikon beschloß, die Unterschriftensammlung
für Wiederaufhebung des Beschlusses der letzten Kirchgemeinde
betr. Umbau der jetzigen Kirche mit einem Kostenaufwand
von 120,000 Fr. an Hand zu nehmen. Die Jnitianten be-
absichtigen, den Bau einer neuen Kirche im Kostenbetrage
von 300,000 bis 400,000 Fr. auf dem Rebhügel zu be-

antragen.

Kirchcnbaute. Die Gemeinde Lindau (Zürich) beschloß
die Erbauung einer neuen Kirche im Kostenvoranschlage von
65,000 Fr.

Das alte Refektorium des Berner Predigerklostcrs,
in dem einst Päpste und Könige tafelten, ist gegenwärtig im
Umbau begriffen, da eine mechanische Lehrwerkstätte darin
untergebracht werden soll. Es sind darin beim Bau alte
Fresken blosgelegt worden, Bildnisse berühmter Dominikaner,
Szenen aus dem Leben des hl. Dominikus, sowie eine Madonna,
alles aus dem Jahre 1498. Man wird von den Schildereien
für das historische Museum von Bern genaue Kopien nehmen.

Das Reservoir der neuen Wasserversorgung Romans-
Horn wird 800,000 Liter Wasser fassen.

Wasserversorgungen. Schuls hat beschlossen, ein
Hydrantennetz zu erstellen. Die Anlage ist veranschlagt zu
70,000 Fr. Der Beschluß wurde mit Zweidrittel-Mehrheit
gefaßt.

— Mollis hat mit Einmut beschlossen, das auf
135,000 Fr. büdgetierte Wasserversorgungswerk auszuführen.

— Rams en. Die Leitung der Bauarbeiten für die

Wasserversorgung in Ramsen ist Herrn Boßhard, Ingenieur
in Zürich, übertragen worden.

Wasscrversorgungskorporation Wattwil „rechts von
der Thur." Nach den von Ingenieur Kürsteiner in St. Gallen
ausgearbeiteten Plänen nebst Gutachten sind die Kosten des

Unternehmens auf 160,000 Fr. veranschlagt. Man hofft
400—500 Minutenliter Wasser zu erhalten. Das Reservoir
soll 800,000 Liter Wasser fassen. Hydranten sind 40 vor-
gesehen. Vom Staat und von der politischen Gemeinde hofft
man Beiträge zu erhalten. Allfällig überflüssiges Wasser ist

zu technischen Zwecken abzugeben.

Verschiedenes.

Zürcher kantonale Gewerbeausstcllung. Infolge der

großen Raumbedürfnisse müssen noch verschiedene weitere
Anbauten an die Ausstellungshallen zur Errichtung gelangen.

Zahlreiche nachträglich eingelaufene Anmeldungen von
Ausstellern konnten wegen Platzmangel keine Berücksichtigung -

mehr finden. Der Stadtrat hat nunmehr definitiv genehmigt,


	Verbandswesen

